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Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Bayer. 
Wassergesetzes (BayWG) und des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Verbesserte Turbinensteuerung der Wasserkraftanlage 
„Stadtmühle Donauwörth“ auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 597 
und 597/2 der Gemarkung Donauwörth sowie Bau eines ab-
flussregulierbaren Fischaufstiegs (steuerbares Auslassbau-
werk mit Troggerinne und anschließend naturnaher Becken-
pass) mit Unterhaltsweg auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 2058/1, 
2058/2, 2060/11 und 2060/15 der Gemarkung Donauwörth an 
der Wörnitz durch die Stadtwerke Donauwörth 
- Antragsverfahren zur Erteilung einer wasserrechtlichen Be-

willigung sowie einer Plangenehmigung 
 
 



B e k a n n t m a c h u n g: 
 

Schilderung des Unternehmens: 
Für die Wasserkraftanlage Stadtmühle Donauwörth an der Wörnitz in Donauwörth 
besteht nach dem beim Landratsamt Donau-Ries geführten Wasserbuchblatt A Nr. 
7230 ein altes Wasserrecht zur Wasserkraftnutzung, welches für den Eigentümer 
unbefristet erteilt wurde. 
 
Nunmehr beantragen die Stadtwerke Donauwörth als Betreiber der Wasserkraftanla-
ge beim Landratsamt Donau-Ries den Bau einer Fischaufstiegsanlage auf den 
Grundstücken Fl.-Nrn. 2058/1, 2058/2, 2060/11 und 2060/15 der Gemarkung Do-
nauwörth. Es soll ein gesteuertes Einlaufbauwerk und ein neues naturnahes Gerinne 
entstehen.  
 
Für die bisher genehmigte Ausbauwassermenge der Stadtmühle Donauwörth, auf 
den Fl.-Nrn. 597 und 597/2 der Gemarkung Donauwörth, wird eine Erhöhung von 
derzeit 7,8 m³/s auf 8,2 m³/s beantragt. 
 
Fischaufstieg 
Um die Durchgängigkeit der Wörnitz im Bereich der Stadtmühle Donauwörth zu er-
reichen ist geplant, linksseitig des Bachs eine Fischtreppe zu bauen. 
 
Dazu soll auf den Grundstücken der Fl.-Nrn. 2058/1, 2058/2, 2060/11 und 2060/15 
der Gemarkung Donauwörth ein ca. 120 m langer Beckenpass für den Fischaufstieg 
hergestellt werden. Es sind hierfür 27 Becken geplant um den Höhenunterschied von 
etwa 1,50 m überwinden zu können. Die maximale Höhendifferenz zwischen den 
Becken beträgt max. 12 cm. Die geplante Beckenlänge beträgt im Durchschnitt 4,4 
m. Die Sohlbreite wird variabel von 1,75 m bis 6 m im Gumpenbereich gestaltet. In 
einzelnen Abschnitten werden Uferaufweitungen mit Flachwasserzonen gestaltet.  
 
Die geplante Dotationsmenge für den Fischbach liegt bei 300 l/s. Bei einer Stauhöhe 
von 400,04 m ü. NN soll der Einlauf zum Fischpass durch ein Absperrschütz teilwei-
se verschlossen werden, um den Eintrag auf max. 300 l/s zu begrenzen. 
Die inneren Böschungen in Neigung 1:2 werden mit einem Steinsatz in Beton verse-
hen. Die Böschungen zum Unterwasser werden mit einem Steinsatz aus Wasser-
bausteinen versehen, um die Lagesicherheit der Fischaufstiegsanlage in der Bö-
schung zu gewährleisten. 
 
Das Vorhaben befindet sich komplett im amtlich festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet der Wörnitz. 
 
Triebwerksanlage 
Bisher wurde für die Stadtmühle Donauwörth das Ableiten und Wiedereinleiten des 
Triebwassers für 3 Turbinen wie folgt genehmigt:  
 

1. Mühlturbine bis zu 3 m3/s,  
2. Elektroturbine bis zu 3,5 m3/s,  
3. Sägeturbine bis zu 1,3 m3/s.  

 
Dies ergibt eine Gesamtnutzungswassermenge von 7,8 m³/s. 
 



Die Wörnitz hat ein Mittelwasser von ca. 11,5 m3/s (MQ). Durchschnittlich werden 
zurzeit ca. 3,65 m³/s ungenutzt seitlich der Wasserkraftanlage abgeführt. Deshalb 
soll die Ausbauwassermenge durch Optimierung der Turbinensteuerung von 7,8 m³/s 
auf 8,2 m³/s erhöht werden. 
 
Die altrechtliche Stauhöhe am Eichpfahl der Stadtmühle Donauwörth beträgt im heu-
tigen System 400,03 m ü. NN. 
 
Die Stadtmühle Donauwörth befindet sich komplett im amtlich festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet der Wörnitz. 
 
Die erfolgte Überprüfung hat gezeigt, dass unter Berücksichtigung des Vorhabens, 
der Gestaltung des Gewässers, dem Hochwasserabfluss sowie dem Reichtum und 
der Qualität des Gewässers keine Auswirkungen auf die Hochwassersituation und 
das Geschiebe im Bereich der Wörnitz bzw. des Stadtmühlenkanals zu erwarten 
sind. 
 
Wasserrechtliches Verfahren 
Beim Landratsamt Donau-Ries wurde für die vorgenannte Maßnahme die Einlei-
tung des wasserrechtlichen Verfahrens beantragt.  
 
Es ist beabsichtigt, eine Bewilligung nach §§ 8 Abs. 1 und 14 Abs. 1 WHG für den 
Gewässeraufstau (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 WHG) mit Wasserkraftnutzung zu erteilen.  
 
Für die bislang nicht genehmigten Gewässerumbaumaßnahmen wird ein wasser-
rechtliches Plangenehmigungsverfahren nach §§ 67 und 68 Abs. 2 WHG beim 
Landratsamt Donau-Ries, Donauwörth, Pflegstraße 2, Haus C, 2. Stock, Zimmer 
Nr. 2.99, durchgeführt. 
 
Überprüfung der Umweltverträglichkeit 
In dem Wasserrechtsverfahren ist zusätzlich eine allgemeine Vorprüfung im Rahmen 
der Umweltverträglichkeit der Maßnahme nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG i.V.m. Nr. 
13.18.1 der Anlage 1 UVPG notwendig.  
 
Die allgemeine Vorprüfung des Landratsamtes hat unter Einbeziehung der von den 
beteiligten Fachbehörden abgegebenen Stellungnahmen zu erfolgen. Sie ist noch 
nicht abgeschlossen. Es kann aber schon jetzt festgehalten werden, dass lediglich 
mit geringen Eingriffen in den Wasser- bzw. Naturhaushalt zu rechnen ist. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass 
1. die Planunterlagen in der Zeit von 10.02.2020 bis 06.03.2020 
 (1 Monat) 
 in  Donauwörth, Rathausgasse 1, Zimmer 003  während der Dienststunden 

zur Einsichtnahme ausliegen. 
 
2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, bis spätestens  

2 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 20.03.2020, bei der 
oben genannten Auslegungsstelle oder dem Landratsamt Donau-Ries, Donau-
wörth, Pflegstraße 2, Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben 
kann, 



 
3. falls gegen das Vorhaben Einwendungen erhoben werden, diese eventuell in 

einem später stattfindenden Erörterungstermin erörtert werden. Gegebenen-
falls wird ein solcher Termin noch ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, werden rechtzeitig vorher über Zeit und Ort des 
Erörterungstermins benachrichtigt. 

 
 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 

verhandelt werden.  
 
4. die Zustellung der Entscheidung über die aufrecht erhaltenen Einwendungen 

und die Benachrichtigung der Einwendungsführer von dem Erörterungstermin 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden können, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind.  

 
 
Öffentliche Bekanntgabe zum Verein „Pilger-vom-Weg nach Santia-
go de Campostela e.V.“ 
 
Der Verein „ Pilger-vom-Weg nach Santiago de Compostela e. V.“ ist aufgelöst wor-
den und befindet sich in der Liquidation. Der unterzeichnete Liquidator fordert alle 
Gläubiger des Vereins auf- auch solche die dem Verein bereits bekannt sind- ihre 
Ansprüche bis zum 15. März 2020 bei dem Liquidator Kurt Unglert, in Deutsch-
meisterring 101, 86609 Donauwörth anzumelden. 
 
 
Bürgertelefon 
 
Unter der Nummer 789-789 sind Sie bei Tag und Nacht mit Ihrem Rathaus verbun-
den. Das Bürgertelefon nimmt Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf. Eine Ant-
wort bekommen Sie so schnell wie möglich! Anonyme Anrufe werden nicht bearbei-
tet! 
 
 
Stadtbibliothek 
 
Stadtbibliothek Donauwörth | Reichsstraße 32 | 86609 Donauwörth 
Tel.: +49 906 23320 | E-Mail: stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de 
Web: www.donauwoerth.de 
facebook: www.facebook.com/Stadtbibliothek.Donauwoerth 
 
Öffnungszeiten: 
Montag             13.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag             9.00 -  13.00 Uhr 
Mittwoch           13.00 –  18.30 Uhr 
Donnerstag         9.00 – 13.00 Uhr 
Freitag               13.00 – 18.30 Uhr 
Jeder 1. Samstag im Monat: 9.00 – 13.00 Uhr 
 
Medienkatalog: 
http://webopac.winbiap.de/donauwoerth 



 
Bibliothekskataloge im Internet: 
http://www.schwabenfindus.de/ 
http://www.onleihe-schwaben.de/schwaben 

 
 
 
Stadt Donauwörth 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 
 


